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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen befindet sich aktuell in der Aufstellung von zwei Bebau-

ungsplänen, die sich jeweils auf einzelne Grundstücke beziehen und im Innenbereich liegen. 

Die Bebauungsplanänderungen sollen in beiden Fällen nach § 13a BauGB durchgeführt werden.   

In der Mannheimer Straße 20 soll eine Aufstockung und ein rückwärtiger Anbau des bestehen-

den Gebäudes erfolgen (Lage siehe Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Lage des Grundstücks in der Mannheimer Straße 20 

In diesem Rahmen soll vorab geprüft werden, ob artenschutzrechtlich relevante Arten gem. § 7 

(2) Nr. 14 BNatSchG vorhanden sind und ob es vorhabenbedingt zu einem Auslösen artenschutz-

rechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG kommen kann. 

Für die relevanten Arten (i.d.R. FFH-Anhang-IV-Arten sowie europäische Vogelarten) ergeben 

sich aus § 44 (1) Nr. 1 bis 3 folgende mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände: 

Tötungsverbot: Nach § 44 (1) Nr.1 BNatSchG ist es verboten, wildlebenden Tieren der 

besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
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oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

Störungsverbot: Nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Tiere der 

streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Schädigungsverbot: Nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.  

2 Methodik 

Am 19.08.2025 das Grundstück in der Mannheimer Straße 20 hinsichtlich einer Besiedlung mit 

artenschutzrechtlich relevanten Arten (vorrangig Reptilien, Vögel und Fledermäuse) untersucht. 

Dabei wurden alle relevanten Flächen und Strukturen in Augenschein genommen und auf mög-

liche Fortpflanzungs- und Ruhestätten relevanter Arten (Nester, Horste, Baumhöhlen, Aus-

schlupflöcher etc.) kontrolliert. Die Lage des Grundstückes ist in den beiden folgenden Abbil-

dungen dargestellt. 
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Abbildung 2: Großräumige Lage des Grundstückes 

(Quelle: udo.lubw.baden-wuerttemberg) 

 
Abbildung 3: Detaillierte Lage des Grundstückes (s. rote Markierung) 

(Quelle: udo.lubw.baden-wuerttemberg) 
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3 Ergebnisse 

3.1 Vögel 

Die Begehung des Grundstückes in der Mannheimer Straße 20 ergab keine Hinweise auf die 

Anwesenheit relevanter Vogelarten. Geeignete Bäume und Gebüsche waren nicht vorhanden, 

sodass mit Gebüschbrütern nicht zu rechnen ist. Im Garten wachsen nur ruderale Pflanzenbe-

stände ohne Brutpotenzial für gebüschbrütende Arten. 

Gebäudebrütende Vogelarten, wie Mehlschwalbe, Haurotschwanz oder Haussperling wurden 

ebenfalls nicht nachgewiesen. Auch konnten keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Ar-

ten nachgewiesen werden. Dennoch sind einzelne Bruten vom Hausrotschwanz in versteckten 

Nischen, welche nicht kontrolliert werden konnten, nicht auszuschließen. Bruten des Haussper-

lings, der kolonieartig bis weit in den August brütet, können allerdings ausgeschlossen werden, 

da Vorkommen dieser Art nicht bestätigt wurden. 

3.2 Fledermäuse 

Quartiere von Fledermäusen wurden nicht nachgewiesen. Am Wohnhaus sowie auch am ver-

fallenen Holzschuppen fehlen geeignete Quartierstrukturen, wie Verschalungen, Fensterläden 

etc.  

Zudem wurden keine Spuren, die auf die regelmäßige Anwesenheit von Fledermäusen hinwei-

sen, wie Nahrungsreste, Kot- oder Urinspuren nachgewiesen. Eine Habitatfunktion der abseits 

zur Mannheimer Straße gelegenen Gartenflächen als potenzielles Nahrungsrevier für Fleder-

mäuse kann nicht ausgeschlossen werden, diese Funktion ist allerdings nicht essenzieller Na-

tur, da Tiere in angrenzende Bereiche ausweichen können und Fledermäuse üblicherweise ver-

schiedene Jagdreviere anfliegen. Eine Betroffenheit von Fledermäusen ist somit vollständig aus-

zuschließen. 

3.3 Reptilien 

Im Rahmen der einmaligen Begehungen am 19. August 2025 wurden bei geeigneten Erfas-

sungsbedingungen für Reptilien (sonnig, trocken, Windstill, T ≥ 20°C) zwei Mauereidechsen auf 

gestapelten Holzbrettern nachgewiesen (s. Abbildung 7).  

Dennoch finden sich auf dem Grundstück für Eidechsen nur wenige Habitatfunktionen, die auf 

ein größeres Vorkommen schließen lassen. Die Gartenflächen sind überwiegend stark bewach-

sen und teilweise verdichtet oder (teil)versiegelt, so dass sich dort kaum geeignete Eiablage-, 

Versteck- oder Überwinterungsmöglichkeiten finden (siehe Fotodokumentation). Es ist denkbar, 

dass die Tiere aus angrenzenden Grundtücken eingewandert sind, in denen sie überwintern 

und Eier ablegen können. 
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3.4    Weitere relevante Arten 

Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten, wie Amphibien, Haselmaus, Biber, 

Tag- und Nachtfalter, Libellen etc. können aufgrund fehlender Lebensräume vollständig ausge-

schlossen werden. 

4 Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG 

Eine schonende Vergrämung von Mauereidechsen kann durchgeführt werden, indem die vor-

handenen Holzstapel und gelagerten Bretter schonend während der Aktivitätszeit der Tiere ent-

fernt werden, so dass sich den Tieren keine Versteckmöglichkeiten mehr bieten. Vor Beginn der 

Baumaßnahmen ist zu prüfen, ob noch Tiere vorhanden sind, die dann gegebenenfalls abzu-

fangen sind und in geeignete, möglichst angrenzende Habitate umzusiedeln sind. Diese Habi-

tate können durch Einbringen von Habitatelementen, z. B. Holzstapel aufgewertet werden, so 

dass die wenigen vorhandenen Tiere im Baufeld dorthin verbracht werden können. Das Baufeld 

ist dann mittels geeignetem Reptilienschutzzaun vor einer Wiedereinwanderung von Tieren zu 

schützen. 

Um den Verlust potenzieller Nistmöglichkeiten für den Hausrotschwanz zu kompensieren, soll-

ten in räumlicher Nähe zwei Halbhöhlenkästen für diese Art an Gebäuden aufgehängt werden. 

5 Fazit 

Im Rahmen einer Begehung wurden mit Ausnahme möglicher Brutnischen für den Hausrot-

schwanz, welche nicht kontrolliert werden konnten, keine relevanten Individuen oder Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten relevanter Vogel- und Fledermausarten nachgewiesen.  

Bei der Begehung wurden zwei Individuen der streng geschützten Mauereidechse nachgewie-

sen, es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass eine größere Population das relevante 

Grundstück besiedelt, da geeignete Habitatrequisiten, wie Eiablagebereiche oder Überwinte-

rungshabitate fehlen. 

Ein Anbau des Gebäudes ist unter Berücksichtigung der in Kapitel 4 genannten Maßnahmen 

möglich, ohne dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgelöst werden.  

 

Mannheim, den 26. August 2025 

    

Klaus Herden 

(Baader Konzept GmbH)     
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Anhang – Fotodokumentation 

 
Abbildung 4: Vorderseite des Wohnhauses zur Mannheimer Straße 

  
Abbildung 5: gepflasterte Seiteneinfahrt 
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Abbildung 6: Rückwärtiger verfallener Schuppen mit gelagerten Holzbrettern 

 
Abbildung 7: Mauereidechse auf Holzbrett 
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Abbildung 8: Verfallener Schuppen 

   
Abbildung 9: Schuppen, innen 
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Abbildung 10: Gebäuderückseite  

 
Abbildung 11: Gebäudedecke innen 
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Abbildung 12: Garten mit dichter Ruderalvegetation 

 
Abbildung 13: verdichtete Bodenbereiche  
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Abbildung 14: Seiteneingang zur Mannheimer Straße 

 
Abbildung 15: Nordwestliche Gebäudeseite 


